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REISEVERSICHERUNG 

Informationsblatt über das 

Versicherungsprodukt 

Firma: EUROP ASSISTANCE SA 

PRODUKT: KOMPLETT PAKET 

 

Aktiengesellschaft mit Sitz in 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Frankreich, mit einem Kapital von € 46,926,941, 

Eingetragen im Handelsregister von Nanterre unter der Nummer 451 366 405, und von der französischen Aufsichtsbehörde 

zugelassen (ACPR, 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris cedex 09, Frankreich) unter der Nummer 4021295. 

Die gemeinsame Versicherungspolice wird gegenüber der irlischen Filiale EUROP ASSISTANCE SA IRISH BRANCH 

unterzeichnet, mit Sitz Ground Floor, Central Quay, Block B, Riverside IV, SJRQ, Dublin 2, DO2 RR77, Ireland, und die am 

l’Irish Companies Registration Office unter der Nummer 907089 eingetragen ist. 

  

Die vollständigen Informationen über das Produkt sind in den vorvertraglichen und vertraglichen Dokumenten enthalten. 

Von welcher Art Versicherung handelt es sich? 
Diese Versicherungspolice deckt den finanziellen Verlust, den Sie aufgrund der Annullierung der Reise, einer verspäteten Ankunft, des 
Diebstahls, Verlusts, Verspätung, Beschädigung von Reisegepäck, Haftpflichtversicherung, erleiden können und bietet 
Unterstützungsleistungen. 

 

 
Was ist versichert? 

 
✓ Stornieren einer Reise: Anzahlungen oder jeder, an den Reiseveranstalter zugeschossenen Betrag 

sofern der Versicherte seine Reise vor der Abfahrt stornieren muß, aufgrund: 1/ Schwerer Krankheit, 
schwerem Unfall oder Tod eines Versicherten (Vorfahren oder Nachkommen eines Versicherten 
und/oder der des Ehegatten eines Versicherten, eines Bruders, einer Schwester, eines Schwagers, 
einer Schwägerin, eines Schwiegersohns oder einer Schwiegertochter); 2/ Eines beruflichen 
Ereignisses; 3/ Eines schweren Sachschadens; 4/ Jeglicher gerechtfertigten Ursache;  5/ Eines 
Attentates oder tragischen Vorfall am Zielort. Die Garantie kann im Rahmen folgender Grenzwerte 
geltend gemacht werden: bis zu 6500 €/Pers. und 32000 €/Ereignis. Selbstbeteiligung von 10% mit 
einem Minimum von 50 €/Unterkunft im Falle eines Attentates und tragischen Vorfall am Zielort. 

✓ Verspätete Ankunft: Die bereits bezahlten und nicht in Anspruch genommenen Tage, die auf der 
ursprünglichen Rechnung stehen, im Falle einer Verspätung, die es verhindert, dass der Versicherte 
die erste Nacht vor Ort verbringen kann. 

✓ Reisegepäck und persönliche Gegenstände: 1/ Bei Diebstahl, Verlust oder Beschädigung von 
Reisegepäck, persönlichen Gegenständen und Sport- oder Freizeitartikel während des Transports 
und der gesamten Aufenthaltsdauer; 2/ Bei Einbruchsdiebstahl in einem bis zu einer Grenze von 
1500 € pro Person, 750 € für den Diebstahl von wertvollen Gegenständen. 4/ Bei verspäteter 
Ablieferung von Reisegepäck bis zu einer Grenze von 300 € pro Person. 

✓ HV Urlaubsort: Die finanziellen Folgen, die der Versicherte erleiden muss in seiner Eigenschaft als 
Mieter einer Ferienwohnung, im Falle von Sach- und Körperschäden die anderen zugefügt wurden 
im Falle eines Unfalls, eines Brands oder einer Explosion, die in den vorübergehend vermieteten 
Räumlichkeiten entstanden ist. 

✓ HV Privatsphäre im Ausland und HV Sport: Die finanziellen Folgen, die der Versicherte erleiden 
muss im Falle von Körper-, materiellen oder immateriellen Schäden, die anderen zugefügt wurden, 
während der Reise des Versicherten. 

✓ Kosten im Falle einer Unterbrechung der Reise: Die Reisekosten sie bereits beim 
vertragsnehmenden Reiseveranstalter entrichtet und nicht verwenden worden sind, in dem Fall wo 
der Versicherte seine Reise unterbrechen muss, aufgrund: 1/ Seines Transports/ Repatriierung; 
2/Des Krankenhausaufenthalts einer der Insassen der Unterkunft; 3/ Des nicht vorgesehenen 
Krankenhausaufenthalts oder Todes (des Ehegatten, Vorfahren, Nachkommen, Brüder und 
Schwester des Versicherten oder die seines Ehegatten); 4/ Des, am Domizil eines der Insassen der 
Unterkunft, entstandenen Schadensfalls, der zwingend seine Präsenz erfordert; 5/ Des Ma 
Nagel an Schnee (zu wenig oder zu viel); 6/ des außergewöhnlichen klimatischen Ereignisses. 

✓ Unterbrechung von Sport- oder Freizeitaktivitäten: Die bereits bezahlten und nicht verwendeten 
Pauschalkosten für sportliche Aktivitäten die unterbrochen werden mussten, aufgrund: 1/ 
Transports/ Repatriierung; 2/ Sportunfall; 3/ Entstehung eines außergewöhnlichen klimatischen 
Ereignisses (Sturm, Hurrikan, Zyklon) das verhindert, dass die sportliche Aktivität während mehr als 
3 Tagen ausgeübt werden konnte. 

✓ Unterstützung im Falle von Krankheit oder Verletzung: 1/ Transport/Repatriierung; 2/ 
Rückbeförderung der Familienmitglieder des Versicherten oder der versicherten Begleiter; 3/ 
Betreuung der Kinder; 4/ Aufenthaltsverlängerung; 5/ Immobilisierung des Versicherten; 6/ 
vorzeitige Rückkehr im Falle des Krankenhausaufenthalts eines Mitglieds der Familie; 7/ Ersatz- 
Chauffeur; 8/ Ärztliche Telekonsultation in Frankreich; 9/ Psychologische Unterstützung. 

✓ Arztkosten: 1/ Zusätzliche Erstattung der ärztlichen Behandlungskosten im Ausland (30.000 € max.) 
oder im Land des Aufenthalts (1000 € max.) im Falle des Auftreten einer Krankheit oder einer 
Verletzung im Ausland oder Land des Aufenthalts, bis zu einer Grenze von 300 € was zahnärztliche 
Notfälle betrifft; 2/ Vorschuss auf die Krankenhausaufenthaltskosten im Falle des Auftreten einer 
Krankheit oder Verletzung während der Reise im Ausland oder im Land des Aufenthalts solange der 
Versicherte im Krankenhaus ist. 

✓ Unterstützung im Todesfall: Leichenbeförderung und Sargkosten im Falle des Todes eines 
Versicherten; 2/ Rückbeförderung der Familienmitglieder oder 4 der versicherten Begleiter im Fall 
des Todes des Versicherten; 3/ vorzeitige Rückkehr im Falle des Todes eines Familienmitglieds des 
Versicherten. 

✓ Unterstützung bei der Reise: 1/ Such- und Rettungsdienste; 2/ Vorschuss für die Kaution und 
Übernahme der Rechtsanwaltskosten (nur im Ausland); 3/vorzeitige Rückkehr im Fallen eines, am 
Domizil des Versicherten, aufgetretenen Schadensfalls während eines Aufenthalts; 4/ Übermittlung 
von dringenden Nachrichten (ausschließlich vom Ausland aus); 5/ Zusendung von Medikamenten 
ins Ausland; 6/ Unterstützung im Falle des Diebstahls, Abhandenkommen oder Zerstörung von 
Ausweispapieren oder Zahlungsmitteln. 

✓ Unterstützung mit Fahrzeugen: 1/ Pannenhilfe oder Abschleppen; 2/ Fortsetzung der Reise und 
Rückkehr zum Domizil oder Zurückholen des reparierten Fahrzeuges, 3/ Die Subsidiarität der 
Garantie (Zusatz Kfz- oder Kfz-Herstellerversicherung). 

✓  „SOS vergessene Gegenstände“: Die Versandkosten eines vergessenen Gegenstandes. 
 

Der Beitrag des Versicherers ist auf die, in der Garantietabelle aufgelisteten Beträge, begrenzt. 

 
Was ist nicht versichert? 

 
 Was die Deckung bei einer Annullierung betrifft: Die 

Bearbeitungsgebühren; die Steuern; die Visa- und 
Versicherungsprämien-Kosten; die Unmöglichkeit zu 
verreisen, im Zusammenhang mit der materiellen 
Organisation der Reise durch den Veranstalter und/oder 
seiner Versagens oder den Unterhalts oder 
Sicherheitsbedingungen am Ziel; die ausgelöste 
Annullierung, von einer, zum Zeitpunkt der Reisebuchung 
oder Vertragsunterschreibung, sich im Krankenhaus 
befindlichen Person; das Versäumnis zur Impfung; 

 Was die Deckung der Kosten im Falle einer verspäteten 
Ankunft und Unterbrechung der Reise betrifft : Der 
Transport. 

 Was die Deckung von Reisegepäck und persönlichen 
Gegenstände betrifft: Der Diebstahl von Reisegepäck, 
persönlichen Gegenständen, die ohne Aufsicht an einem 
öffentlichen Ort abgestellt wurden oder in einem Raum 
abgestellt sind, der mehreren zur Verfügung steht; das 
Vergessen, der Verlust (außer durch ein 
Transportunternehmen), der Umtausch; der von einer 
Aufsichtsbehörde ordnungsgemäß festgestellte Diebstahl 
ohne Einbruch; die Beschlagnahme von Vermögensgüter 
durch eine Aufsichtsbehörde; Kollektionen und 
Stichproben von Handelsvertretern; der Diebstahl, der 
Verlust, das Vergessen oder die Beschädigung von 
Barmitteln, Dokumenten, Büchern, Pässe, Ausweise, 
Fahrausweise und Kreditkarten; der Diebstahl von 
Schmuckstücken, sofern diese nicht in einem Safe 
verwahrt oder nicht getragen worden sind; alle 
Prothesen, alle Art von Vorrichtungen, Berufsausrüstung, 
Multimedia, Kunstgegenstände. 

 Was die Deckung der HV Urlaubsort, Privatsphäre im 

Ausland, Sport betrifft: Die materiellen Schäden, die 
an Bord eines Kraftfahrzeuges oder Luftfahrzeuges, 
Binnenschiffes oder Seeschiffes, entstanden sind; 
Schäden, die aufgrund einer beruflichen Aktivität 
auftreten; die Konsequenzen infolge materieller 
oder körperlichen Schadensfälle die sich bei dem 
Versicherten sowie seinen Ehegatten, seine 
Vorfahren oder Nachkommen ergeben; alle 
Maßnahmen, die der Versicherte ohne vorherige 
Zustimmung trifft. 

 Was die Unterstützung mit Fahrzeugen betrifft: Kosten,  die 
nicht durch Originaldokumente gerechtfertigt worden 
sind; Zollgebühren; Konsequenzen der Vorfälle, die 
während Leistungsprüfungen, Rennen, oder 
Motorsportveranstaltungen aufgetreten sind, die der 
vorherigen Zustimmung der Behörden gemäß den 
geltenden Vorschriften bedürfen, wenn der Versicherte 
an diesen teilnimmt als Wettbewerber oder während 
Testschaltungen, die der vorherigen Zulassung der 
Behörden unterliegen, und dies auch wenn der 
Versicherte sein eigenes Fahrzeug benützt; Die 
Konsequenzen der Immobilisierung des Fahrzeuges um 
Wartungsarbeiten durchzuführen, infolge von 
vorgesehenen Eingriffen oder mangelhafter Wartung. 

 Was die gesamten Garantien betrifft : Unfälle bei der 
Ausübung folgender Sportarten : Bobschlitten, Klettern, 
Skeleton, Bergsteigen, Rennschlitten-Wettbewerbe, aller 
Luftsport, sowie alle die sich aufgrund einer Teilnahme 
oder eines Trainings für Spiele oder Wettbewerbe. 
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Gibt es Deckungsausschlüsse? 

 
Allgemeine Deckungsausschlüsse: 

! Bürgerkriege oder Kriege im Ausland, Revolten, Volksbewegungen. 
! Die freiwillige Teilnahme eines Versicherten an Revolten oder Streiks, Raufereien oder Körperverletzungen. 
! Die Konsequenzen des Atomkernzerfalls oder Bestrahlung, die aus einer Quelle ankommt, die Eigenschaften von Radioaktivität aufweist. 
! Außer in Ausnahmefällen, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch, eine Flutwelle, eine Überflutung oder einer Naturkatastrophe, außer im Rahmen der   

Vorschriften gemäß den Gesetz n°82-600 vom 13. Juli 1982 über die Entschädigung der Opfer von Naturkatastrophen (für die 
Versicherungsgarantien). 

!  Die Konsequenzen infolge der Einnahme von Medikamenten, Drogen, Rauschgift und ähnlichen Produkten die nicht ärztlich verordne et wurden, 
und Alkoholmissbrauchs. 

!      Jede vorsätzliche Handlung ihrerseits, dass die Garantie des Vertrages hervorruft. 
!      die Folgen einer Epidemie oder Pandemie, die durch eine von der Weltgesundheitsorganisation (W.H.O.) oder einer zuständigen Behörde in dem 

Land Ihres Wohnsitzes oder in einem Land, das Sie während der Reise zu besuchen oder zu durchqueren beabsichtigen, anerkannte ansteckende 
Infektionskrankheit, einschließlich neuer Virusstämme, verursacht wird.  
Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn eine Epidemie zu einer schweren Erkrankung oder zum Tod eines Versicherten, eines Familienmitglieds, der für die 
Betreuung von Minderjährigen oder behinderten Erwachsenen verantwortlichen Person, deren gesetzlicher Vertreter oder gesetzlicher Vormund Sie 
sind, oder des professionellen Ersatzes führt. 

!   De gevolgen van een quarantaine en/of reisbeperkingen waartoe een bevoegde overheid heeft besloten, en die de verzekerde of zijn begeleider    
  Vóór of tijdens zijn reizen zouden kunnen treffen. 

 
Wichtigste Beschränkungen: 

! Ein gewisser Betrag kann zu dem Lasten des Versicherten bleiben (Selbstbeteiligung) insbesondere bei der Garantie Stornierung der Reise, Reisegepäck 

und persönliche Gegenstände, HV Urlaubsort, HV Privatsphäre im Ausland, HV Sport, Unterstützung bei den Arztkosten. 

 
Wo bin ich versichert? 

 
Diese Versicherungspolice deckt den Versicherten in den, in der Versicherungspolice genannten Ländern. 

 
Welche Verpflichtungen muss ich erfüllen? 

Den Beitrag zahlen, 

Die notwendigen Dokumente im Falle eines Entschädigungsanspruchs übermitteln. 

 
Wann und wie muss ich die Zahlungen leisten? 

 
Die Höhe des Beitrages wird dem Versicherten vor Beitritt mitgeteilt und beinhaltet anfallende Steuern und Gebühren. Sie wird an den 
Versicherer zum Zeitpunkt des Beitritts mit den anerkannten Zahlungsmitteln gezahlt. 

 
Wann fängt der Versicherungsschutz an und wann endet er? 

 
Für die Garantie Stornierungskosten, sind sie ab Beitrittsdatum bis zum Tage der Abfahrt versichert. 
Was die anderen Garantien betrifft, sind sie ab dem Tage der Abfahrt bis zur Rückkehr versichert. 
In allen Fällen enden die Garantien automatisch 30 Tage nach dem Tage der Abfahrt des Versicherten. 

 
Wie kann ich vom Vertrag zurücktreten? 

 
Der Versicherte hat das Recht vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Versicherung mehr als 30 Tage vor Tag der Abfahrt abgeschlossen und 
bezahlt worden ist und wenn die Versicherung sich auf mehr als einen Zeitraum von einem Monat bezieht, mit sofortiger Wirkung ab Zustellung 
des Rücktritts. 
In diesem Fall können Sie innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dem Beginn der Versicherung vom Vertrag zurücktreten. Bitte wenden Sie sich 
per Post an: Center Parcs Leisure Deutschland GmbH – Kaltenbornweg 1-3 – 50679 Kôln - Deutschland 


